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Ausländische Fachkräfte aus Drittstaaten müssen in der Regel vor der Einreise nach Deutschland ein Visum

bei der deutschen Botschaft im Wohnsitzland beantragen. Eine wichtige Voraussetzung dabei ist die Vorlage

eines unterschriebenen Arbeitsvertrags.

Einreise & Beschäftigung Visum für die Arbeitsaufnahme

Arbeitsvertrag vor Visumserteilung möglich

Eine Bewerberin oder ein Bewerber aus einem Nicht-EU-Land kann den Arbeitsvertrag (unter

Vorbehalt) unterschreiben, bevor sie oder er ein gültiges Visum hat. Sie können in dem

Qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten benötigen ein Visum, um in Deutschland arbeiten zu

können. Erfahren Sie hier, welche Bedingungen für das Visum zur Arbeitsaufnahme erfüllt

werden müssen.

Visum für die Arbeitsaufnahme

Das Portal der Bundesregierung
für Fachkräfte aus dem Ausland

https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-detail/glossar/do/show/visum
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/einreise
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/einreise/visum-arbeitsaufnahme
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/


Seite 2 von 4

Verschiedene Arten von Visa zur Arbeitsaufnahme

Je nach Qualifikationsniveau gibt es folgende Arten von Visa zur Arbeitsaufnahme:

Darüber hinaus gibt es Sonderregelungen für bestimmte Berufsgruppen wie zum Beispiel Pflegehilfskräfte

oder Berufskraftfahrer sowie für Staatsangehörige von Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo,

Montenegro, Nordmazedonien und Serbien (Westbalkanregelung  ).

Welche Voraussetzungen für die jeweiligen Arten von Visa zu erfüllen sind und wie der Visumprozess abläuft,

erfahren Sie auf der Fachkräfte-Seite von „Make it in Germany“ in der Rubrik „Visum“.

Arbeitsaufnahme nach der Einreise
Ist die ausländische Fachkraft in Deutschland angekommen, kann sie mit dem ausgestellten Visum zum

Zweck der Arbeitsaufnahme die vorgesehene Arbeitsstelle antreten. Während der Gültigkeit des

Einreisevisums muss sie rechtzeitig vor Ablaufdatum des Visums bei der zuständigen Ausländerbehörde ihre

Aufenthaltserlaubnis beantragen.

Arbeitsvertrag vermerken, dass dieser erst wirkt, sobald ein gültiges Visum erteilt wurde.

Visum für Fachkräfte mit akademischer Ausbildung (§ 18b AufenthG)

Blaue Karte EU (§ 18g AufenthG)

Visum für Fachkräfte mit Berufsausbildung (§ 18a AufenthG)

Visum zur Beschäftigung bei berufspraktischer Erfahrung (§ 19c Abs. 2 AufenthG i. V. m. § 6 BeschV)

Visum muss dem Aufenthaltszweck entsprechen

Das Visum zur Einreise ist in der Regel zweckgebunden. Bei der Visumantragstellung muss

der richtige beabsichtigte Aufenthaltszweck angegeben werden, damit die Arbeitsaufnahme

sofort nach der Einreise erfolgen kann. Die Einreise mit einem Kurzzeit (Schengen)-Visum, z.

B. zu touristischen Zwecken berechtigt nicht zur Aufnahme einer Beschäftigung in

Deutschland. 

https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/einreise/arbeitsmarktzulassung
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/einreise/arbeitsmarktzulassung
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/amz/westbalkan-regelung/leben-arbeiten-in-deutschland
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/amz/westbalkan-regelung/leben-arbeiten-in-deutschland
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-detail/glossar/do/show/fachkraft
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-detail/glossar/do/show/auslaenderbehoerde
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-detail/glossar/do/show/aufenthaltserlaubnis
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__18b.html
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-detail/glossar/do/show/blaue-karte-eu
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__18g.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__18a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__19c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__6.html
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Hier finden Sie eine Übersicht zur Lebensunterhaltssicherung nach Aufenthaltszwecken.

Video: Arbeitsvisa verlängern

Weitere Informationen im Web

Bundesagentur für Arbeit (BA)
Fachkräfte aus dem Ausland beschäftigen und Arbeitsmarktzulassung

BDA: die Arbeitgeber
Fragen zur praktischen Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (FAQ)

Chancenkarte erlaubt Probearbeit und Teilzeitbeschäftigung

Ist Ihre potenzielle Fachkraft im Besitz einer  zum Zweck der

Arbeitsplatzsuche, ist sie oder er berechtigt, Probebeschäftigungen von bis zu zwei Wochen

je Arbeitgeber und / oder eine Teilzeitbeschäftigung bis zu 20 Stunden pro Woche zu leisten.

Das ermöglicht Ihnen, die Bewerberin oder den Bewerber besser kennenzulernen und das

Qualifikationsprofil einzuschätzen. Möchten Sie danach die Bewerberin oder der Bewerber

als Fachkraft einstellen, muss sie oder er vorher eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufnahme

einer Beschäftigung bei der zuständigen Ausländerhörde in Deutschland beantragen. 

Chancenkarte

Seite drucken

https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/1_Rebrush_2022/a_Fachkraefte/PDF-Dateien/3_Visum_u_Aufenthalt/Visagrafik_DE/Lebensunterhaltssicherung_Uebersicht_DE.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/fachkraefte-ausland/beschaeftigung
https://arbeitgeber.de/wp-content/uploads/bda-arbeitgeber-faq_zur_praktischen_umsetzung_des_gesetzes_und_der_verordnung_zur_weiterentwicklung_der_fachkraefteeinwanderung-2025_07.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/chancenkarte/chancenkarte-zur-jobsuche
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/einreise/visum-arbeitsaufnahme/print
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2F%3Ftx_basetpl%255Bmain%255D%3D1118%26type%3D1568366641%26cHash%3D860e33cad00204d7c979a2571b451c6d
https://www.twitter.com/share?text=Visum%20f%C3%BCr%20die%20Arbeitsaufnahme&url=https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2F%3Ftx_basetpl%255Bmain%255D%3D1118%26type%3D1568366641%26cHash%3D860e33cad00204d7c979a2571b451c6d
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2F%3Ftx_basetpl%255Bmain%255D%3D1118%26type%3D1568366641%26cHash%3D860e33cad00204d7c979a2571b451c6d
https://web.whatsapp.com/send?text=Visum%20f%C3%BCr%20die%20Arbeitsaufnahme%20https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2F%3Ftx_basetpl%255Bmain%255D%3D1118%26type%3D1568366641%26cHash%3D860e33cad00204d7c979a2571b451c6d
mailto:?subject=Visum%20f%C3%BCr%20die%20Arbeitsaufnahme&body=https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2Funternehmen%2Feinreise%2Fvisum-arbeitsaufnahme
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